
§ 52 Abs. 40 Sätze 4 bis 6 EStG 
 „ […] 

 4§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 
1652) ist für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr vollendeten, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe "noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat" 
die Angabe "noch nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat" tritt; für Kinder, die im 
Veranlagungszeitraum 2006 das 25. oder 26. Lebensjahr vollendeten, ist § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 
5§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 
1652) ist erstmals für Kinder anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum 2007 wegen einer vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in 
der Zeit ab der Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des 27. Lebensjahres 
eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu 
unterhalten, ist § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden 
Fassung anzuwenden. 
6§ 32 Abs. 5 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) 
ist für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr vollendeten, mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe "über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus" die Angabe 
"über das 21. oder 26. Lebensjahr hinaus" tritt; für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 
25., 26. oder 27. Lebensjahr vollendeten, ist § 32 Abs. 5 Satz 1 weiterhin in der bis zum 31. 
Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 
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